Übersicht zum Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz

Sie haben jemanden zu pflegen? Dann wird Sie diese Übersicht zum Pflegezeitgesetz (PflegeZG) und Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) mit den wesentlichen Ansprüchen, Voraussetzungen und Unterschieden interessieren.

1. Überblick

Beide Gesetze regeln Freistellungsansprüche für Beschäftigte, die nahe Angehörige pflegen.

PflegeZG: kurzfristige und bis zu sechs Monate vollständige oder teilweise Freistellung
FPfZG: längere, bis zu 24 Monate teilweise Freistellung

Beide können kombiniert werden (maximal 24 Monate insgesamt).

2. Pflegezeitgesetz (PflegeZG)
a) Kurzzeitige Arbeitsverhinderung (§ 2 PflegeZG)
Dauer: bis zu zehn Arbeitstage
Voraussetzung: akute Pflegesituation eines nahen Angehörigen (Organisation oder Sicherstellung der Pflege)
Vergütung: kein Anspruch auf Lohnfortzahlung, aber Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld (Pflegekasse)
Ankündigung: unverzüglich mitteilen und ärztliche Bescheinigung vorlegen

b) Pflegezeit bis zu 6 Monate (§ 3 PflegeZG)
Dauer: bis zu sechs Monate, vollständige oder teilweise Freistellung
Voraussetzung: Pflege eines nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung
Arbeitgebergröße: gilt nur bei Arbeitgebern mit mehr als 15 Beschäftigten
Vergütung: kein Anspruch auf Lohnfortzahlung, aber Anspruch auf zinsloses Darlehen vom Bund
Ankündigungsfrist: spätestens zehn Arbeitstage vor Beginn 
Kombination: möglich mit Familienpflegezeit

c) Begleitung in der letzten Lebensphase (§ 3a PflegeZG)
Dauer: bis zu drei Monate
Voraussetzung: Begleitung eines nahen Angehörigen in der letzten Lebensphase (auch außerhalb häuslicher Umgebung)
Ankündigungsfrist: schriftlich, zehn Arbeitstage vor Beginn
Kombination: ebenfalls mit FPfZG möglich

3. Familienpflegezeitgesetz (FPfZG)
a) Familienpflegezeit (§ 2 FPfZG)
Dauer: bis zu 24 Monate (teilweise Freistellung)
Voraussetzung: Pflege eines nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung
Mindestarbeitszeit: 15 Wochenstunden (im Jahresdurchschnitt)
Arbeitgebergröße: gilt nur bei Arbeitgebern mit mehr als 25 Beschäftigten
Vergütung: kein Anspruch auf Lohnfortzahlung, aber Anspruch auf zinsloses Darlehen vom Bund
Ankündigungsfrist: acht Wochen vor Beginn (schriftlich)
Kombination: mit Pflegezeit bis maximal 24 Monate gesamt

b) Betreuung pflegebedürftiger minderjähriger Angehöriger (§ 2 Abs. 3 FPfZG)
Ort der Pflege: auch außerhalb häuslicher Umgebung möglich (z. B. Heim)
Regelungen: wie Familienpflegezeit, aber auch bei Pflege minderjähriger Kinder mit Behinderung

c) Begleitung in der letzten Lebensphase (§ 2 Abs. 5 FPfZG)
Dauer: bis zu drei Monate teilweise Freistellung
Voraussetzungen: analog § 3a PflegeZG

4. Kombination von PflegeZG und FPfZG
Maximal 24 Monate insgesamt pro pflegebedürftigem Angehörigen
Pflegezeit (bis 6 Monate) kann vor oder nach Familienpflegezeit genommen werden
Reihenfolge muss mit Ankündigungsfristen abgestimmt werden
Zinsloses Darlehen kann für beide Zeiträume separat beantragt werden

5. Begriffsbestimmungen
Nahe Angehörige (§ 7 Abs. 3 PflegeZG / FPfZG) sind unter anderem:
· Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern
· Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft
· Geschwister, Schwägerinnen/Schwager
· Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, Enkelkinder

6. Finanzielle Unterstützung
Kurzzeitige Arbeitsverhinderung: Pflegeunterstützungsgeld der Pflegekasse (70 % des Brutto, maximal 90 % des Netto)
Pflegezeit/Familienpflegezeit: zinsloses Darlehen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Rückzahlung in Raten nach Ende der Freistellung
